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Norm

EheG §23;

EheG §27;

FrG 1993 §10 Abs1 Z4;

FrG 1993 §11 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/06/17 93/18/0266 1

Stammrechtssatz

Die rechtsmißbräuchliche Eingehung einer Ehe durch den Fremden zwecks Bescha<ung fremdenrechtlich

bedeutsamer Berechtigungen stellt ein Verhalten dar, welches dazu führt, daß die ö<entliche Ordnung durch den

(weiteren) Aufenthalt des Fremden in Österreich gefährdet wäre (Hinweis E 29.6.1992, 92/18/0096).
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